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Inhalt: 1) Opfer am Erscheinunesfest 1981 

2) Verordnung des Oberlcirchenrats zur Änderung der K A O 
3) Wahlen zur 6. Synode der Evang. Kirche in Deutschland 
4) Dienstnachrichten 

Opfer am Erscheinungsfest 1981 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 28. November 1980 
AZ 52.13-3 Nr. 61 

Das Opfer am Erscheinungsfest 1981 ist, wie in jedem Jahr, für die Welt-
mission bestimmt. In den Gottesdiensten am Neujahrstag und am Erschei-
nungsfest bitten wir, das Opfer mit folgendem Aufruf des Landesbischofs 
abzukündigen: 

„Jesus ist das Herz des Evangeliums. .Liebet einander, wie ich euch geliebt 
habe', ist die Botschaft seines Lebens und ,tut Buße und glaubet an das Evan-
gelium' war seine Lehre." So hat die Weltmissionskonferenz von Melbourne 
im Sommer 1980 die Grundlage der Mission zusammengefaßt. Und in den 
Beratungen über Weltevangelisation in Pattaya/Thailand hieß es: „Auch 
wenn Evangelisation und soziales Handeln nicht miteinander identisch sind, 
bekennen wir gern erneut, daß wir beidem verpflichtet sind." 

Diese Einsicht war in der Mission von Anfang an bestimmend: Das Evan-
gelium bringt Rettung und Hilfe; die Liebe Gottes gilt dem ganzen Men-
schen, nach Geist, Seele und Leib. 

Am (heutigen) Erscheinungsfest opfern wir, wie in jedem Jahr, für die 
Mission. Auf unsere Gaben warten die Kirchen und Missionen, mit denen 
wir über das Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland verbunden 
sind, und weitere Missionsgesellschaften in Württemberg. An vielen Orten 
der Welt ist dem Evangelium heute eine offene Tür gegeben. Wir können 
helfen, sie zu nützen, damit immer mehr Menschen mit uns zusammen ein-
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stimmen in das Bekenntnis des Erscheinungsfestes: „Erschienen ist die heil-
same Gnade Gottes allen Menschen." 

Wir bitten, den Ertrag des Opfers über die Bezirksopfersammelstellen 
rasch an den Oberkirchenrat weiterzuleiten. 

V. K e l e r 

Verordnung des Oberkirchenrats 
zur Änderung der KAO 

Vom 1. Dezember 1980 
AZ 25.30 Nr. 255 

Änderung der Anstellungs- und Vergütungsordnung für die privatrecht-
lich angestellten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst in der Evang. Landes-
kirche in Württemberg (Abi. Bd. 44, S. 229), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 30. Juni 1980 (Abi. Bd. 49, S. 176). 

Mit Zustimmung des Ständigen Ausschusses der Landessynode und unter 
Mitwirkung der Dienstrechtlichen Kommission der Landeskirche wird auf-
grund des Kirchlichen Gesetzes vom 15.2.1955 (Abi. Bd. 36, S. 227) folgendes 
verordnet: 

§ 1 
Anlage 1 zur Kirchlichen Anstellungsordnung (Tätigkeitsmerkmale) wird 

ergänzt durch einen neuen Gruppenplan mit der Gruppierungsziffer 15 a. 

„ 15.a Sozialbetreuer/Sozialberater 
ausländischer Arbeitnehmer" 

Vergütungsgruppe VI b 
1. Sozialbetreuer/Sozialberater ausländischer Arbeitnehmer in örtlichen 

und überörtlichen Beratungs- und Betreuungsdiensten. 

Vergütungsgruppe Vc 
2. Mitarbeiter wie zu 1. nach 4jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe 

V I b . 

3. Mitarbeiter wie zu 1., die sich durch einen besonderen Verantwortungs-
bereich aus der Vergütungsgruppe VI b herausheben. 

4. Sozialbetreuer/Sozialberater ausländischer Arbeitnehmer mit Prüfung 
nach Abschluß des Gmndlehrgangs nach den Richtlinien der E K D für 
die Ausbildung und Anstellung von Sozialsekretären für ausländische 
Arbeitnehmer und entsprechender Tätigkeit. 
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Vergütungsgruppe V b 
5. Sozialbetreuer/Sozialberater ausländischer Arbeitnehmer mit Prüfung 

für die Anstellungsfähigkeit als Sozialsekretär für ausländische Arbeit-
nehmer nach den Richtlinien der E K D für die Ausbildung und Anstel-
lung von Sozialsekretären für ausländische Arbeitnehmer oder gleich-
wertiger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit. 

6. Sozialbetreuer/Sozialberater ausländischer Arbeitnehmer, die staatlich 
anerkannte Sozialarbeiter sind oder eine gleichwertige Ausbildung ha-
ben, in entsprechender Tätigkeit. 

7. Mitarbeiter wie zu 2. und 3. nach zweijähriger Bewährung in Vergütungs-
gruppe Vc. 

Vergütungsgruppe IV b 
8. Mitarbeiter wie zu 5. und 6. nach 4jähriger Bewährung in Vergütungs-

gruppe V b. 
Protokollnotiz: Für Sozialarbeiter, die den Lehrgang in Friedewald 
mit der Prüfung für die Anstellungsfähigkeit als Sozialsekretär für aus-
ländische Arbeitnehmer abschließen, wird die ganze Beschäftigungs-
zeit als Sozialbetreuer/Sozialberater auf die Beschäftigungszeit an-
gerechnet. 

9. Mitarbeiter wie zu 3. nach 4jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vb. 
10. Sozialbetreuer/Sozialberater ausländischer Arbeitnehmer in Tätigkei-

ten, die sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung ihres Auf-
gabenbereichs aus der Vergütungsgruppe V b herausheben. 

Vergütungsgruppe IVa 

11. Mitarbeiter wie zu 10. nach mindestens 5 jähriger Bewährung in der Ver-
gütungsgruppe IV b. 

§ 2 

Die Änderung tritt mit Wirkung vom I . Januar 1981 in Kraft. 

LV. 
D r . D u m m l e r 
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S p r e c h z e i t e n d e s O b e r k i r c h e n r a t s : nur Montag, Mittwoch und Freitag von 9.00 bis 
11.00 Uhr, wobei unvorhergesehene Verhinderung der Berichterstatter des Oberkirchenrats in 
Kauf genommen werden muß. Vorherige rechtzeitige Anmeldung eines Besuches ist in jedem 
Fall erwünscht. Außerhalb der Sprechzeiten dürfen Besucher nicht damit rechnen, daß sie emp-
fangen werden können. 
Der Oberkirchenrat bittet, während der Sprechstunden telefonische Anrufe bei den Berichter-
stattern auf dringende Angelegenheiten zu beschränken. 
Amtsblatt: Laufender Bezug nur durch das Sekretariat des Evang. Oberkirchenrats. Bezugspreis 
vierteljährlich 2,50 DM einschließlich Porto- und Versandkosten. 
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge können vom Sekretariat des Evang. Ober-
kirchenrats - soweit noch vorrätig - bezogen werden. 
A n s c h r i f t e n : Evang. Oberkirchenrat, Postfach 92,Gänsheidestr. 2 und4,7000 Stuttgart 1, 
Telefon (0711) 2149-1. 
K o n t e n der K a s s e des Evang. Oberkirchenrats Stuttgart: 
Nr. 1531 Landesbank (Girozentrale) Stuttgart (BLZ 600 500 00) 
Nr. 2003 225 Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 50101) 
Nr. 9050-708 Postscheckamt Stuttgart (BLZ 60010070) 
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